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für den
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und "Wirtschaftspädagogik"

an der Universität - Gesamthochschule Paderborn

Vom lO . September 1999

Aufgrund des § 2 Absatz 4 und des § 85 Absatz 1 des Gesetzes über die Universitäten des Landes
Nordrhein-Westfalen (Universitätsgesetz- UG) in der Fassung der Bekanntmachungvom
3. August 1993 (GV NRW. S 532), zuletzt geändert durch Gesetz vom 1 Juli 1997 (GV NRW S
213) hat die Universität - GesamthochschulePaderborn die folgende Studienordnungerlassen:
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I. Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Geltungsbereich

Die vorliegende Studienordnung regelt auf der Grundlage der Diplomprüfungsordnungfür den
integrierten Studiengang Wirtschaftswissenschaftenvom 29. Januar 1998 (ABl NRW 2 1999.
S 89, im Folgenden mit Prüfungsordnungbezeichnet) Inhalt und Aufbau des Studiums der Wirt¬
schaftswissenschaftenmit den Studienrichtungen"InternationalBusiness Studies" (rBS),
"Betriebswirtschaftslehre"(BWL), "Volkswirtschaftslehre"(VWL) und "Wirtschaftspädagogik"
(Wipäd) an der Universität-GesamthochschulePaderborn
Sie nimmt auf die PrüfungsordnungBezug und zitiert sie, wo es zum Verständnis des Studienauf-
baus und -ablaufs geboten ist Das Lesen der Studienordnungersetzt nicht die genaue Kenntnis der
Prüfungsordnung Verschiedene Regelungen, die direkt oder indirekt das Prüfungsverfahrenbetref¬
fen, wie beispielsweiseZulassung, Meldung, Rücktritt, Anrechnung, Bewertung oder Notenbil¬
dung, werden in der Studienordnungnicht oder nur teilweise angesprochen Im Zweifel ist der Text
der Prüfungsordnung in der jeweils gültigen Fassung maßgebend

§ 2 Qualifikation, Zugangsvoraussetzungen

(1) Die Qualifikation für das Studium der Wirtschaftswissenschaftenwird nachgewiesendurch

(a) das Zeugnis der allgemeinen Hochschulreifeoder
(b) das Zeugnis einer einschlägigen fachgebundenenHochschulreifeoder
(c) das Zeugnis der Fachhochschulreifeoder
(d) ein anderes durch Rechtsvorschriftoder von der zuständigen

staatlichen Stelle als gleichwertig anerkanntes Zeugnis oder die
Einstufungsprüfung nach § 7 Absatz 6 der Prüfungsordnung

(2) In den Studienrichtungen"Betriebswirtschaftslehre","Volkswirtschaftslehre"und "Wirtschafts¬
pädagogik" werden Studierende mit Fachhochschulreifeerst zum Hauptstudiumzugelassen, wenn
sie mit der für dieses Hauptstudiumqualifizierenden Vorprüfung auf der Grundlage erfolgreich
abgeschlossener Brückenkurse die fachgebundeneHochschulreifeerwerben Durch Brückenkurse
sollen unterschiedliche Kenntnisse vor und während des Grundstudiumsausgeglichen werden,
sodass alle Studierende das Hauptstudiumentsprechend ihren Neigungen und ihrer Eignung wählen
können

Erfolgreiche Abschlüsse von Bruckenkursen sind in Mathematik, Englisch und Deutsch nachzu¬
weisen (d.h. nach der zur Zeit geltenden Brückenkursordnungmindestens ausreichende Leistung in
je einer 4-stündigen Klausur). Die Brückenkurse umfassen einschließlich Übungs- und Eigenstu-
dienanteil jeweils ca 80 Stunden Der Nachweis über den erfolgreichen Abschluss gilt in Englisch
und Mathematik als erbracht, wenn die Grundstudiumsklausuren in Wirtschaftsenglischund
Mathematik bestanden worden sind.
Die Bestimmungen über Brückenkurse sind in der "Verordnung über den Erwerb der fachgebun-



denen Hochschulreifewährend des Studiums in integrierten Studiengängen" in der jeweils aktuel¬
len Fassung enthalten Außerdem wird auf § 15 der Prüfungsordnunghingewiesen

(3) Die Immatrikulation und die Beendigung des Studiums werden durch die Einschreibungsord¬
nung der Universität-GesamthochschulePaderborn geregelt Auskünfte erteilt das Studenten¬
sekretariat

§ 3 Wünschenswerte Studienvoraussetzungen

Für ein erfolgreiches Studium sind Kenntnisse quantitativer Methoden und der englischen Sprache
erforderlich EntsprechendeKenntnisse sollten spätestens während des Grundstudiumserworben
werden Spätestens zum Beginn des Hauptstudiums sollen die Studierenden mit den grundlegenden
Anwendungender Informations- und Kommunikationstechnologienvertraut sein Ein Praktikum
oder eine Lehre sind nicht vorgeschrieben Es wird allerdings empfohlen, ergänzend zum Studium
einen Praxisbezug, beispielsweisedurch Praktika, herzustellen

§ 4 Studienziele

WirtschaftswissenschaftlicheKompetenzen zur Beschreibung,Analyse und Erklärung komplexer
Zusammenhänge sowie zur Vorbereitung, Durchführung und Evaluierung von Entscheidungenund
Gestaltungsmöglichkeitenin Unternehmen, Verbänden, beim Staat oder bei internationalenOrgani¬
sationen sind Berufsqualifikationen,die in zunehmender Weise vom Arbeitsmarkt nachgefragt
werden Kenntnisse über institutionelle und rechtliche Rahmenbedingungen,wirtschafts- und
sozialwissenschaftlicheErklärungs- und Prognosemodellesowie Theorien, Methoden der empiri¬
schen Wirtschaftsforschung,Vertrautheit im Umgang mit neuen Informations- und Kommunikati¬
onstechnologien sind dabei genauso unerlässlich wie Kenntnisse in Fremdsprachen und über andere
Wirtschafts- und Kulturräume.

Das Studium soll den Studierenden unter Berücksichtigungdieser Anforderungenund Veränderun¬
gen in der Berufswelt die erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden so ver¬
mitteln, dass sie zu wissenschaftlicherArbeit, zur kritischen Einordnung der wissenschaftlichen
Erkenntnisse und zu verantwortlichemHandeln befähigt werden

§ 5 Studienbeginn und Regelstudienzeit

(1) Das Studium der Wirtschaftswissenschaftenkann in allen Studienrichtungen jeweils nur zum
Wintersemester begonnen werden Im Übrigen kann eine Einschreibung für Studierende, die von
einer anderen Hochschule oder einer Fachhochschulewechseln, in höhere Fachsemester auch im
Sommersemester erfolgen Die Lehrveranstaltungenwerden in der Regel im Jahresrhythmus ange¬
boten

(2) Die Regel Studienzeit beträgt einschließlich der Abschlussprüfung



(a) in der Studienrichtung"InternationalBusiness Studies" im Kurzzeitstudiumsieben
Semester und in der zweiten Stufe des Langzeitstudiumsdrei Semester nach Abschluss
des Kurzzeitstudiums,

(b) in den Studienrichtungen"Betriebswirtschaftslehre","Volkswirtschaftslehre"und
"Wirtschaftspädagogik"jeweils neun Semester.

§ 6 Gliederung und Umfang des Studiums

(1) Das Studium gliedert sich in Grund- und Hauptstudium.
(a) In der Studienrichtung "InternationalBusiness Studies" umfasst das Grundstudium je¬

weils drei Semester Im Kurzzeitstudium beträgt das Hauptstudium vier Semester sowie
in der zweiten Stufe des Langzeitstudiumsdrei Semester nach Abschluss des Kurz¬
zeitstudiums (konsekutiver Studienaufbau),von denen eines im Studienumfangvon
etwa zwanzig Semesterwochenstundenim Ausland zu absolvieren ist Von dieser Be¬
dingung wird auf Antrag an den Prüfüngsausschuss abgesehen, wenn sie bereits im
Kurzzeitstudiumerfüllt worden ist.

(b) In den Studienrichtungen"Betriebswirtschaftslehre","Volkswirtschaftslehre"und
"Wirtschaftspädagogik"umfasst das Grundstudiumvier Semester, das Hauptstudium
fünf Semester

In allen Studienrichtungenwird das Grundstudium durch die Vorprüfung und das Hauptstudium
durch die Abschlussprüfungabgeschlossen Sämtliche Prüfungen werden studienbegleitendabge¬
legt. Im Anhang sind Musterstudienpläne für die jeweiligen Studienrichtungenaufgeführt

(2) Der Studienumfangbeträgt:
(a) in der Studienrichtung "InternationalBusiness Studies" im Kurzzeitstudium 120 Seme¬

sterwochenstunden(SWS) und in der zweiten Stufe des Langzeitstudiums 38 SWS
nach Abschluss des Kurzzeitstudiums,

(b) in der Studienrichtung "Betriebswirtschaftslehre" 130 SWS, in der Studienrichtung
"Volkswirtschaftslehre" 132 SWS und in der Studienrichtung"Wirtschaftspädagogik"
144 SWS

(3) Davon entfallen auf nicht prüfungsrelevanteLehrveranstaltungengemäß
§ 85 Absatz 3 Satz 2 UG:

(a) in der Studienrichtung "InternationalBusiness Studies" im Kurzzeitstudium 12 SWS
und in der zweiten Stufe des Langzeitstudiums4 weitere Semesterwochenstunden,

(b) in den Studienrichtungen "Betriebwirtschaftslehre"und "Volkswirtschaftslehre"je 14
SWS, in der Studienrichtung"Wirtschaftspädagogik" 16 SWS

(4) Davon entfallen ferner auf Pflicht- bzw Wahlpflichtveranstaltungen:
(a) in der Studienrichtung "InternationalBusiness Studies" im Kurzzeitstudium 71 SWS

(Pflicht) bzw 38 SWS (Wahlpflicht) und in der zweiten Stufe des Langzeitstudiums 12
SWS (Pflicht) bzw 22 SWS (Wahlpflicht),

(b) in der Studienrichtung "Betriebwirtschaftslehre"88 SWS (Pflicht) bzw 28 SWS
(Wahlpflicht), in der Studienrichtung"Volkswirtschaftslehre" 102 SWS (Pflicht) bzw



16 SWS (Wahlpflicht) und in der Studienrichtung " Wirtschaftspädagogik"108 SWS
(Pflicht) bzw 36 SWS (Wahlpflicht)

Der Anteil der Wahlpflichtveranstaltungenist dabei in aller Regel höher anzusetzen, da die Veran¬
staltungen im Hauptstudiumzu einem großen Teil Wahlpflichtcharakterhaben

§ 7 Studieninhalte

(1) Das Grundstudiumsoll gemäß den Studienzielen die grundlegenden Inhalte und Methoden der
Wirtschaftswissenschaftenvermitteln. Es ist für die verschiedenen Studienrichtungenweitgehend
einheitlich gestaltet In der Studienrichtung"InternationalBusiness Studies" findet bereits im
Grundstudium eine Schwerpunktbildungim sprachlichen Bereich statt, der Umfang der Veranstal¬
tungen aus dem Bereich der quantitativen Methoden ist entsprechend reduziert.
(2) Das Hauptstudiumdient der Vertiefung und der Schwerpunktbildungin der gewählten Studien
richtung Der Fachbereich legt dabei Wert auf ein breites und ausdifferenziertesLehrangebot in
allen Kernbereichenund den Erwerb spezieller Kompetenzen in den SpezialisierungenIntematio-
nalität bzw lnformations- und Kommunikationstechnologien.

§ 8 Lehrveranstaltungen, Prüfungsleistungen

(1) Lehrveranstaltungenwerden in Form von Vorlesungen, Tutorien, Übungen, Projekten und
Seminaren angeboten Art und Umfang der Lehrveranstaltungeneines Fachs sind im jeweiligen
Lehr- und Prüfungsplan festgelegt Der Fachbereich unterstützt die Erprobung und Einführung
neuer Lehr-, Lern- und Prüfungsformen.

(a) Vorlesungen dienen im Grund- und Hauptstudium dazu, Inhalte einzelner Fächer im
Wesentlichen durch Vortrag zu vermitteln Sie sollten durch ein ergänzendes bzw. ver¬
tiefendes Literaturstudiumvor- und nachbereitet werden. Die Vorlesungen des Grund¬
studiums werden häufig durch Tutorien ergänzt und unterstützt.

(b) Tutorien dienen insbesondere dazu, den in den Vorlesungen vermittelten Stoff anhand
von Anwendungsaufgabeneinzuüben Sie werden im Auftrag der Dozenten von beson
ders befähigten Studierenden (Tutorinnen und Tutoren) durchgeführt.

(c) In Übungen wird der Stoff eines Faches anhand von Beispielen oder auch Fallstudien
erläutert, ergänzt und vertieft Durch die Arbeit in kleinen Gruppen sollen effiziente
Arbeitstechnikenvermittelt und die Fähigkeit entwickelt werden. Wissen mündlich
oder schriftlich wiederzugeben und die erworbenen Kenntnisse zur Lösung konkreter
Probleme anzuwenden.

(d) Ein Projekt ist eine besondere Form einer Übung In Projekten werden im Hauptstu¬
dium im Verbund von Praxis und Theorie ausgewählte anspruchsvolle und praxisorien
tierte Fragestellungen in der Regel in Teamarbeit gelöst.

(e) Seminare sind Veranstaltungendes Hauptstudiums, in denen spezielle fachspezifische
Fragestellungenerarbeitet und diskutiert werden. Sie bieten Gelegenheit zu selbständi¬
gem wissenschaftlichem Arbeiten Mindestkenntnisse im jeweiligen Fach, oft in Form
bestimmter Hauptstudiumsveranstaltungen,werden vorausgesetzt.



(2) Als Prüfungsleistungenwerden unterschieden:
(a) schriftliche Prüfungsleistungen
Hierzu zahlen insbesondere Klausurarbeitensowie gleichwertige schriftliche Arbeiten (z B Haus¬
arbeit, Projektbericht, Entwicklung von Computersoftware, Entwicklung von Computer-basierten
Trainingskonzepten(CBT), Entwicklung multimedialer Präsentationen oder Analyse und Interpre¬
tation statistischen Datenmaterials) Die Dauer der Klausurarbeiten beträgt im Rahmen der Diplom-
Vorprüfung zwei Zeitstunden, im Rahmen der Diplomprüfung pro Bonuspunkt der zugehörigen
Lehrveranstaltungeine halbe Zeitstunde Die Höchstdauer der Klausurarbeitenbeträgt im Rahmen
der Diplomprüfungzwei Zeitstunden Die Note der Klausurarbeit ergibt sich aus dem arithmeti¬
schen Mittel möglicher Einzelbewertungen Eine Mitwirkung durch wissenschaftliche Mitarbei¬
terinnen und Mitarbeiter ist zulässig. Die Bewertung der schriftlichen Prüfungsleistungen ist den
Studierenden nach spätestens sechs Wochen - in der Regel durch Aushang beim zuständigen
Prüfungsamt - mitzuteilen
(b) mündliche Prüfungsleistungen
Sie werden vor zwei Prüfenden oder einer bzw einem Prüfenden in Gegenwart einer bzw eines
sachkundigen Beisitzenden (§ 6 Absatz 1 letzter Satz Prüfungsordnung)als Gruppenprüfungen
oder als Einzelprüfungenabgelegt Hierbei wird jede Kandidatin und jeder Kandidat in einer Lehr¬
veranstaltung bzw einem Lehrveranstaltungsblockgrundsätzlich nur von einer bzw einem Prüfen¬
den geprüft Vor der Festsetzung der Note gemäß § 13 Absatz 1 Prüfungsordnung ist die bzw der
andere Prüfende oder die bzw der Beisitzende zu hören Mündliche Prüfungen dauern je Kandida¬
tin und Kandidat und je Lehrveranstaltung(2 SWS) mindestens 15 und höchstens 30 Minuten Die
wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse einer mündlichen Prüfung sind in einem Protokoll fest¬
zuhalten Das Ergebnis der Prüfung ist der Kandidatin oder dem Kandidaten im Anschluss an die
Prüfung bekannt zu geben Studierende, die sich in einem späteren Prüfungstermin der gleichen
Prüfung unterziehen wollen, werden nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse als Zuhörerinnen
und Zuhörer zugelassen, sofern nicht eine Kandidatin oder ein Kandidat widerspricht Die
Zulassung erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses
(c) Priifungsleistungenim Rahmen von Seminaren
Sie werden durch die Abgabe eines schriftlichen Referates, den mündlichen Seminarvortragund
die Verteidigung des Referates - bei regelmäßiger, aktiver Teilnahme an den Seminarsitzungen -
erbracht. Prüfungsleistungen im Rahmen von Seminaren werden nach Maßgabe der Tabellen in
Anhang 2 bei der Berechnung der Gesamtnote doppelt gewichtet, weitere Seminare werden - wie
jede andere Lehrveranstaltung - einfach gewichtet.

§ 9 Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Priifungsleistungen

(1) Studienzeiten in demselben Studiengang an einer anderen wissenschaftlichenHochschule im
Geltungsbereich des Grundgesetzes und dabei erbrachte Studienleistungenwerden von Amts we¬
gen angerechnet Soweit die Vorprüfung Fächer nicht enthalt, die an der aufnehmenden Hochschule
Gegenstand der Vorprüfung, nicht aber der Abschlussprüfung sind, ist eine Anrechnung mit Aufla¬
gen möglich
(2) Studienzeiten in anderen Studiengängenoder an anderen als wissenschaftlichenHochschulen
im Geltungsbereich des Grundgesetzes sowie dabei erbrachte Studienleistungenwerden von Amts
wegen angerechnet, soweit Gleichwertigkeit festgestellt wird Einzelheiten regelt § 7 der Prüfungs¬
ordnung



§ 10 Auslandsstudium

(1) Für Studierende der Studienrichtung"International Business Studies" (zweistufiges Lang¬
zeitstudium) ist ein Auslandssemesterobligatorisch (s § 6 Absatz 1 (a)). Grundsätzlich werden alle
Studierende der Wirtschaftswissenschaftendazu ermuntert, Prüfüngsleistungenim Rahmen eines
Studienjahresbzw Semesters im Ausland zu erbringen Der günstigste Zeitraum dafür liegt kurz
nach Abschluss der Diplom-Vorprüfung
(2) Für ein Auslandsstudienjahrbzw -semester sollten offizielle Kooperationsvereinbarungenmit
Partnerhochschulengenutzt werden Es steht den Studierenden aber auch frei, ihre Studien an ande¬
ren auslandischen Universitäten zu betreiben

(3) Einschlägige gleichwertige Prüfungsleistungen,die an einer ausländischen Universität erbracht
wurden, werden angerechnet Es wird dringend empfohlen, dies bei den zuständigen Fachdozentin¬
nen bzw Fachdozenten vor dem Auslandsaufenthaltzu beantragen

§11 Studienberatung

(1) Die allgemeine - auch fachübergreifende- Studienberatungerfolgt durch die Zentrale Studien¬
beratungsstelle der Universität-GesamthochschulePaderborn Sie bietet Beratung in Fällen stu¬
dienbedingter persönlicher Schwierigkeitenund Anregungen für Arbeits- und Studientechniken
(2) In Prüfüngsangelegenheitenberät die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschussesund die
oder der Beauftragte für Studium und Lehre des Dekanats (Studiendekaninbzw Studiendekan)
(3) Zu den Studieninhalten erfolgt die Fachberatung durch die jeweiligen fachverantwortlichen
Dozentinnen bzw Dozenten

(4) Beratung aus studentischer Sicht erteilt der Fachschaftsrat

II. Grundstudium

§ 12 Ziel und Aufbau des Grundstudiums

(1) Das Grundstudiumdient der Vermittlung der inhaltlichen und methodischen Grundlagen der
Fächer der jeweiligen Studienrichtungen
(2) Die Lehrveranstaltungendes Grundstudiumsund damit die Vorprüfung erstrecken sich auf die
folgenden Fächer



(a) in der Studienrichtung "International Business Studies":
1 Grundzuge der BetriebswirtschaftslehreA,
2 Grundzüge der BetriebswirtschaftslehreB,
3 Grundzuge der VolkswirtschaftslehreB,
4 Grundzuge des Wirtschaftsprivatrechts,
5 Grundzüge des Europarechts,
6 Statistik,
7 Mathematik,
8 Englisch A (Englischer Sprachbereich),
9 Englisch B (Wirtschaftsenglisch),

10. Zweiter Sprachbereich A (Französisch oder Spanisch),
11. Zweiter Sprachbereich B (Französisch oder Spanisch);

(b) in den Studienrichtungen "Betriebswirtschaftslehre"und "Volkswirtschaftslehre"
1 Grundzüge der BetriebswirtschaftslehreA
2 Grundzüge der BetriebswirtschaftslehreB,
3 Grundzüge der VolkswirtschaftslehreA
4 Grundzüge der VolkswirtschaftslehreB,
5 Grundzüge der Wirtschaftsinformatik,
6 Grundzüge der RechtswissenschaftA,
7 Grundzüge der RechtswissenschaftB,
8. Statistik A
9 Statistik B,

10. Mathematik A
11 Mathematik B,
12. Wirtschaftsenglisch;

(c) in der Studienrichtung"Wirtschaftspädagogik":
1. Grundzüge der BetriebswirtschaftslehreA,
2 Grundzüge der BetriebswirtschaftslehreB,
3 Grundzüge der VolkswirtschaftslehreA
4 Grundzüge der VolkswirtschaftslehreB,
5 Grundzüge der Wirtschaftsinformatik,
6 Grundzüge der Rechtswissenschaft A,
7. Grundzüge der RechtswissenschaftB,
8. Statistik A
9 Statistik B,

10. Mathematik A,
11 Mathematik B,
12. Wirtschaftsenglisch,
13 Wirtschaftspädagogik A
14 Wirtschaftspädagogik B

(3) Sämtliche Prüfungsleistungenwerden studienbegleitendabgelegt Näheres regeln §§ 11 bis 14
Prüfungsordnung



§ 13 Umfang und Ablauf des Grundstudiums

Art, Gegenstand und Angebot der Lehrveranstaltungenmit den zugehörigen Prüfungsmöglichkei¬
ten in den Fächern werden im Anhang 1 dieser Studienordnunggetrennt nach Studienrichtungen
ausgewiesen Die jeweiligen Studienpläne geben Empfehlungen, in welchem Fachsemester die ein¬
zelnen Lehrveranstaltungengehört werden sollten.

§ 14 Wiederholung von Prüfungen und Bestehen der Vorprüfung

(1) Die Vorprüfung kann jeweils in den Prüfungen, in denen sie nicht bestanden ist oder als nicht
bestanden gilt, zweimal wiederholt werden Fehlversuche derselben Prüfung desselben Studien¬
gangs an anderen Hochschulen bzw in derselben Prüfung verwandter oder vergleichbarer Studien¬
gänge dieser oder anderer Hochschulen sind anzurechnen Die Wiederholung einer bestandenen
Prüfung ist nicht zulässig

(2) Prüfungen und die ihnen zugeordneten zwei Wiederholungsprüfungenfinden jeweils innerhalb
eines Prüfungszyklusstatt, der vom Fachbereichsrat festgelegt wird In der Regel findet die Prü¬
fung unmittelbar nach Abschluss der Vorlesungszeit statt, in der die Veranstaltung gehalten wurde
Die erste Wiederholungsprüfungwird in der Regel vor Beginn der darauf folgenden Vorlesungs¬
zeit, die zweite Wiederholungsprüfungnach Ende der darauf folgenden Vöriesungszeitangeboten
Anmeldung zu, Rücktritt und Abmeldung von der Prüfung und den ihr zugeordnetenWiederho¬
lungsprüfungen sind in § 8 Absatz l Prüfungsordnunggeregelt. Wenn nach Abschluss eines Prü¬
fungszyklus - insbesondere gemäß § 8 Absatz 2 Prüfungsordnung- noch Wiederholungsversuche
bestehen, dann sind diese mit Beginn des jeweils folgenden Prüfungszyklus für das betreffende
Fach abzulegen Versäumt die Kandidatin oder der Kandidat die Wiederholungzum Beginn des
folgenden Prüfungszyklus,dann verliert sie oder er den Prüfungsanspruch,es sei denn, sie oder er
weist nach, dass sie oder er das Versäumnis nicht zu vertreten hat. Die erforderlichen
Feststellungen trifft der Prüfungsausschuss Der Verlust des Prüfungsansprucheskann frühestens
nach zwei Semestern nach dem abgeschlossenenPrüfungszyklus festgestellt werden.

(3) Die Vorprüfung gilt endgültig als nicht bestanden, wenn eine Prüfungsleistungmit "nicht aus¬
reichend" (5,0) bewertet worden ist und nicht mehr wiederholt werden kann

III. Hauptstudium

§ 15 Ziel und Aufbau des Hauptstudiums

(1) Das Hauptstudium dient der Vertiefung und der Schwerpunktbildungin der gewählten Studien¬
richtung.
(2) Die Abschlussprüfungwird studienbegleitendwährend des Hauptstudiumsabgelegt. Sie besteht
aus veranstaltungsbezogenenPrüfungsleistungen in den folgenden Fächern:
(a) in der Studienrichtung"InternationalBusiness Studies":



(al) Kurzzeitstudium
1 Allgemeine Betriebswirtschaftslehre,
2 Allgemeine Volkswirtschaftslehre,
3 eine Spezielle Betriebswirtschaftslehrenach Wahl der Kandidatin

oder des Kandidaten,
4 Erster Sprachbereich (Englisch): Sprache und Kultur,
5 Zweiter Sprachbereich(Französisch oder Spanisch): Sprache und Kultur

Spezielle Betriebswirtschaftslehrensind derzeit folgende Fächer
- BetriebswirtschaftlicheSteuerlehre,
- Finanzmanagement,
- Informations-Management,
- Internationales Management,
- Marketing-Management,
- Organisation,
- Personal-Management,
- Unternehmensrechnung

(a2) zusätzliche Prüfungsleistungen in der zweiten Stufe des Langzeitstudiums nach Abschluß
des Kurzzeitstudiums
1 Mathematik B,
2 Statistik B,
3 eine weitere Spezielle Betriebswirtschaftslehrenach Wahl der Kandidatin

oder des Kandidaten,
4 Allgemeine Volkswirtschaftslehre,
5 Sprach- und Kulturwissenschaften

(i.d.R. eine Sprache und Kultur gemäß Absatz 2 (al) Ziffern 4 und S. Ausnahmen
hiervon bedürfen der Zustimmung des Prüfungsausschusses )

in der Studienrichtung"Betriebswirtschaftslehre":
1. Allgemeine Betriebswirtschaftslehre,
2 Allgemeine Volkswirtschaftslehre,
3 eine Spezielle Betriebswirtschaftslehrenach Wahl der Kandidatin

oder des Kandidaten,
4 Wirtschaftsinformatik,
5 Wahlpflichtfach

Spezielle Betriebswirtschaftslehrensind derzeit folgende Fächer
- Finanzwirtschaft/Bankbetriebslehre,
- InternationalesManagement,
- Marketing,
- Organisation,
- Personalwirtschaft,
- Produktionswirtschaft,
- Rechnungswesenund Besteuerung

Als Wahlpflichtfach ist eines der Fächer gemäß § 23 Prüfungsordnungzu wählen
Zur Zeit werden folgende Wahlpflichtfächerangeboten



- Arbeitsrecht,
- Außenwirtschaftund Entwicklungsländer,
- Bankbetriebslehre,
- BetriebswirtschaftlicheSteuerlehre,
- Finanzwissenschaft,
- Informations- und Kommunikationssysteme,
- Internationale Wachstums- und Konjunkturtheorie,
- Internationale Wirtschaftsbeziehungen,
- Marketing,
- Operations Research,
- Organisation,
- Personalwirtschaft,
- Philosophie/Wissenschaftstheorie,
- Produktionswirtschaft,
- Stadtökonomie und Stadtökologie,
- Statistik / Entscheidungstheorie,
- Steuerrecht,
- Wirtschaftsenglischoder eine der folgenden Wirtschafts-Fremdsprachen:

Französisch, Spanisch,
- Wirtschaftsgeographie,
- Wirtschaftspolitik,
- Wirtschaftspsychologie,
- Wirtschaftsrecht,

(c) in der Studienrichtung"Volkswirtschaftslehre":
Volkswirtschaftstheorie,
Volkswirtschaftspolitik,
Finanzwissenschaft,
Allgemeine Betriebswirtschaftslehre,
Wahlpflichtfach
Als Wahlpflichtfach ist eines der Fächer gemäß § 23 Prüfungsordnung zu wählen.
Zur Zeit werden folgende Wahlpflichtfächerangeboten:
- Arbeitsrecht,
- Außenwirtschaftund Entwicklungsländer,
- Bankbetriebslehre,
- BetriebswirtschaftlicheSteuerlehre,
- Informations- und Kommunikationssysteme,
- Internationale Wachstums- und Konjunkturtheorie,
- Internationale Wirtschaftsbeziehungen,
- Marketing,
- Operations Research,
- Organisation,
- Personalwirtschaft,
- Philosophie/Wissenschaftstheorie,
- Produktionswirtschaft,
- Stadtökonomie und Stadtökologie,
- Statistik / Entscheidungstheorie,
- Steuerrecht,

1
2
3
4
5



- Wirtschaftsenglischoder eine der folgenden Wirtschafts-Fremdsprachen:
Französisch, Spanisch,

- Wirtschaftsgeographie,
- Wirtschaftspsychologie,
- Wirtschaftsrecht

(d) in der Studienrichtung "Wirtschaftspädagogik"beziehen sich die veranstaltungsbezogenen
Prüfungsleistungenauf die Folgenden drei Pflichtfächer und auf zwei der folgenden Wahlpflichtfä¬
cher

Pflichtfächer sind

1 Wirtschaftspädagogik,
2. Allgemeine Betriebswirtschaftslehre,
3 Allgemeine Volkswirtschaftslehre

Wahlpflichtfächer sind:
1 Wahlpflichtfächer im Rahmen der Speziellen Wirtschaftslehre

Aus den folgenden Fächern können zwei nach freier Wahl kombiniert werden
- Produktionswirtschaft/lndustrie,
- Finanzwirtschaft/Bankbetriebslehre,
- Absatz und Marketing,
- Organisation und Bürokommunikation,
- BetriebswirtschaftlicheSteuerlehre,
- Untemehmensrechnung

2 Als Wahlpflichtfach anstelle einer Speziellen Wirtschaftslehre kann eines der in § 23 Prü¬
fungsordnung genannten Wahlpflichtfächer (mit entsprechendem Stundenumfang)ge¬
wählt werden Es empfiehlt sich, vor dem Studium eines Wahlpflichtfaches nach (j 23
Prüfungsordnungdie Beratung einer bzw eines Fachverantwortlichen in Anspruch zu
nehmen

3 Als Wahlpflichtfach anstelle von zwei Wahlpflichtfächern kann Wirtschaftsinformatik
(mit entsprechend verdoppeltem Stundenumfang) gewählt werden

§ 16 Umfang und Ablauf des Hauptstudiums

(1) Die mindestens zu erbringenden Prüfungsleistungen im Hauptstudium und die Tabellen der
Bonuspunkte, gegliedert nach den jeweiligen Studienrichtungen, werden im Anhang 2 dieser Stu¬
dienordnung ausgewiesen
(2) Als Grundlage für die Zuordnung der Lehrveranstaltungenzu den einzelnen Fächern gibt der
Prüfungsausschuss in einer offiziellen Veröffentlichung durch den Dekan Lehr- und Prufungspläne
rechtzeitig zu Beginn eines Studienjahres nach Genehmigung durch den Fachbereichsrat jeweils für
ein Studienjahr bekannt, welches in der Regel mit dem Wintersemester beginnt Die einzelnen Ver-



anstaltungen mit den jeweiligen Kommentarenwerden semesterweise im "KommentiertenVorle¬
sungsverzeichnis"des Fachbereichs veröffentlicht
(3) Einzelheiten zur Ausgabe und Betreuung, Annahme, Bewertung und Wiederholungder
Diplomarbeit regeln §§ 24, 25 der Prüfungsordnung
(4) Für jedes Fach der Studienrichtungenim integrierten Studiengang Wirtschaftswissenschaften,
das in §§ 19 bis 22 der Prüfungsordnung angeführt ist, sind mindestens die Bonuspunkte zu erwer¬
ben, die im Anhang 2 in den Tabellen 1 bis 4 angegeben sind Einzelheiten zur Anerkennungund
zu Beschränkungenvon Bonuspunkten sind in § 26 der Prüfungsordnung geregelt.
(5) Die Prüfungen finden im Semester der Lehrveranstaltung,die Wiederholungsprüfungenjeweils
bis zum Vorlesungsbeginndes darauf folgenden Semesters statt Wer in der ersten Prüfung eine
Note "ausreichend" (4,0) oder besser erzielt hat, kann an der Wiederholungsprüfungnicht teilneh¬
men, sofern nicht in der ersten Prüfung ein Freiversuch gemäß § 30 der Prüfungsordnung geltend
gemacht wird
(6) Wer in der ersten Prüfung oder in der Wiederholungsprüfungeine Note "ausreichend" (4,0)
oder besser erzielt hat, erhalt Bonuspunkte, soweit die Regelungen des § 26 der Prüfungsordnung
dies zulassen Die Anzahl der Bonuspunkte entspricht den Semesterwochenstundender jeweiligen
Lehrveranstaltung(Vorlesung, Übung oder Seminar bzw Projekt); die Anzahl beträgt in einer
Lehrveranstaltungbzw einem Lehrveranstaltungsblockjedoch nicht mehr als 4 Bonuspunkte. Die
Anzahl der zusätzlichen Bonuspunkte für Seminarleistungen(zur Gewichtung der Note) und der
Bonuspunkte für die Diplomarbeit sind der Übersicht der veranstaltungsbezogenenPrüfungen und
den Punktetabellen im Anhang zu entnehmen
(7) Wer in der Wiederholungsprüfungdie Note "nicht ausreichend" erzielt und keinen Freiversuch
gemäß § 30 Prüfungsordnung geltend macht, erhält Maluspunkte. Die Anzahl der Maluspunkte
entspricht der Anzahl der Bonuspunkte, die in der entsprechendenLehrveranstaltungbzw. dem
entsprechenden Lehrveranstaltungsblockzu erzielen sind Für eine Seminarleistung,die mit der
Note "nicht ausreichend" bewertet wurde, werden Maluspunkte nur in Höhe der zwei Bonuspunkte
des Semesterwochenstundenanteils(ohne die in § 26 Absatz 3 Satz 2 Prüfungsordnungangeführten
zusätzlichen Bonuspunkte)angerechnet
(8) Weitere Einzelheiten zu Umfang, Art und Wiederholung der Abschlussprüfüngregelt § 18 Prü¬
fungsordnung, zu den Freiversuchen § 30 Prüfungsordnung

§ 17 Wiederholung von Prüfungen und Bestehen der Abschlußprüfung

(1) Zu jeder Lehrveranstaltungbzw. zu jedem Lehrveranstaltungsblockdes Hauptstudiums, in der
bzw in dem Bonuspunkte erworben werden können, werden eine Prüfung und eine Wiederho¬
lungsprüfung angeboten Das gilt nicht für Seminare und Projekte, bei denen die gewählte Prü¬
fungsform eine gleichwertige Wiederholungsmöglichkeitinnerhalb der dafür vorgesehenenFrist
nicht zulässt Weitere Einzelheiten regelt § 18 Prüfungsordnung.
Bezüglich der Frage, ob eine Wiederholungsprüfunganzubieten ist oder nicht, ist weder die Veran¬
staltungsart noch der Veranstaltungsinhaltmaßgeblich, sondern vor allem der Tatbestand, ob die
gewählte Prufungsform eine gleichwertige Wiederholungsmöglichkeitinnerhalb der dafür vorgese¬
henen Frist zulässt

(2) Die Abschlussprüfung ist bestanden, sobald die Kandidatin oder der Kandidat die im Anhang 2
in den Tabellen jeweils vorgegebene Summe an Bonuspunkten aus den veranstaltungsbezogenen
Prüfungen (einschließlich notwendiger Seminare) unter Beachtung der Beschränkungenvon § 26
der Prüfungsordnung,d h die Summen



68 für die Studienrichtung "International Business Studies" (Kurzzeitstudium),
38 für die zweite Stufe des Langzeitstudiums "InternationalBusiness Studies"

nach Abschluss des Kurzzeitstudiums,
80 für die Studienrichtung "Betriebswirtschaftslehre"
82 für die Studienrichtung "Volkswirtschaftslehre"und
94 für die Studienrichtung "Wirtschaftspädagogik",erreicht hat

(3) Die Bewertung der Prüfungsleistungenund die Bildung der Noten erfolgen durch ein gewich¬
tetes arithmetisches Mittel nach § 29 Prüfungsordnung
(4) Die Abschlussprüfung ist nicht bestanden, wenn die Kandidatin oder der Kandidat 10 (Studien¬
richtung "International Business Studies", Kurzzeitstudium), 6 (zweite Stufe des Langzeitstudiums
"International Business Studies" nach Abschluss des Kurzzeitstudiums), 12 (Studienrichtungen
"Betriebswirtschaftslehre","Volkswirtschaftslehre")bzw 14 ("Wirtschaftspädagogik")Malus¬
punkte zugeschrieben erhält, bevor die in Absatz 1 angeführten Summen erreicht sind Die Anzahl
der zulässigen Maluspunkte wird in dem Maße anteilig vermindert, in dem von der Anrechnung
von Prüfüngsleistungengemäß § 7 Gebrauch gemacht wird
(5) Ist die Abschlussprüfüngerstmals nicht bestanden, werden die angesammelten Maluspunkte
gelöscht Die studienbegleitende Abschlussprüfungkann dann unter Anrechnung der bereits erwor¬
benen Bonuspunkte fortgesetzt werden Tritt erneut der Sachverhalt des Absatzes 4 ein oder ist die
wiederholte Diplomarbeit mit der Note "nicht ausreichend" bewertet bzw gilt sie als "nicht ausrei¬
chend", ist die Abschlussprüfungendgültig nicht bestanden Eine weitere Wiederholung der Ab¬
schlußprüfung ist ausgeschlossen



V. Anhänge
Anhang 1: Studienplane Grundstudium

Grundstudium Integrierter SG Wirtschaftswissenschaften, D I "IBS"
STUDIENPLAN

International Business Studios

Fächer 1. Sem. 2. Sem 3 Sem Bonuspunkte
CrundzQge der Betriebswirtschaftslehre A (6 SWS) 6

Einführung in die BWL 1

Beschaffung und Produktion 1
1

Marketing 2
Rnrhfiihnin o nnii lahrf^caKc/'-hinft1JUvl11tll 1)IIIIt, UllU Joitl Iiuu 11

Sleucm 6

Grundlage der Betriebswirtschaftslehre B (6 SWS) 2
Menschliche Arbeit im Betrieb 2

1
Kosten- und Leistungsrechnung |
Investition

Finanzierung

Einführung in die VWL 2 1» 2

Grundlage der VolkswirtschaftslehreB (6 SWS) 6
MikroÖkonomieB 3
Makroökonomie B 3

Grundlage der Rechtswissenschaft (8 SWS) 8

Grund/ügc des Wirtschaftsprivatrechts 4

Grundzuge des Europarechts 4

Statistik (3 SWS) 3 3
Mathematik (4 SWS) 4 4

Englischer Sprachbereich (14 SWS) 14
Englisch A fc II, III 4 4 2

Englisch B I: Wirtschaftscnghsch I 2
2

Englisch B II: WirtschaftsenglischII

Zweiter Sprachbereich (12 SWS)

Französisch A I, A II / Spanisch A I, A II

Französisch B III / Spanisch B III

4 4
4

12

Summe SWS (Bonuspunkte) 61 : 23 22 16 61



IV. Schlußbestimmungen

§ 18 Studienpläne

(1) Der Studienordnungsind gemäß § 85 Absatz 6 UG Studienpläne als Anhang beigefügt Die
Studienpläne dienen als Empfehlung an die Studierenden für einen der jeweiligen Regelstudienzeit
und Studienrichtungangemessenen Aufbau des Studiums
(2) Die individuelle Planung des Studiums, insbesondere im Hauptstudium, liegt bei den Studieren-

Die Studienordnung tritt mit Wirkung vom Ol 10 1999 in Kraft

Diese Studienordnungwird in den "Amtlichen Mitteilungen" der Universität-Gesamthochschule
Paderborn veröffentlicht

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fachbereichsratesdes Fachbereichs Wirtschaftswissen¬
schaften vom 19 OS 1999 und des Senats der Universität - GesamthochschulePaderborn vom
08 09 1999

Paderborn, Jo September 1999

den

§ 19 Inkrafttreten und Veröffentlichung

Der Rektor
der Universität - GesamthochschulePaderborn



Grundstudium Integrierter SG Wirtschaftswissenschaften, D II "BWL", "VWL"
STUDIENPLAN

Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre

Fächer 1 Sem. 2 Sem 3 Sem. 4 Sem. Bonuspunkte

Grundlage der Betriebswirtschaftslehre A (6 SWS)

Einführung in die BWL
Beschaffung und Produktion
Marketing
Buchführung und Jahrcsabschluss
Steuern

Grundlage der Betriebswirtschaftslehre B (6 SWS)
Menschliche Arbeit im Betneb
Kosten- und l.eistungsrcchnung
Investition
Finanzierung

1
1
1
2
11

2
2
1
1

6

6

Einfuhrung in die VWL
/ ,ru n ,h ü tir ilfr l nlh vu / rl\ / An/i Wuh r r A tf\IfmflH^fK UCt rt/IH*r\tri*LniIJl>tCnrt:rt |(J itfri}!

Mikrookonomie A
Makroökonomie A

Grundlage der Volkswirtschaftslehre B (6 SWS)
Mikrookonomie B
Makroökonomie B

2 II

3
3

3
3

2 II
6

6

Grundlage der Wirtschaftsinformatik (6 SWS)

Einfuhrung in die WirtschaftsinformaDk A
Einführung in die Wirtschaftsinformatik B
Praktikum Wirtschaftsinformatik

2
2
2

6

Grundlage der Rechtswissenschaft (8 SWS)

Grundzuge der Rechtswissenschaft A
Grundzuge der Rechtswissenschaft B

4
4

QO

KintiKtik IH Vif V).llUlL\ll/\ (O i>" i»/

Statistik A
Statistik B

4
4

8

Mathematik (10 SWS)

Mathematik A
Mathematik B

6
4

1A1U

Wirtschaftsenglisch (4 SWS)

Wirtschaftscnglisch 1
Wirtschaftscnghsch II

2
2

-
4

Summe SWS (Bonuspunkte) 60/62 I1 : 18/20 I1 18 16 8 60/62 I1
Klausuren BWL A

Wktachaft»-
Informatik

Mathematik A

BWL B
VWLA

Mathematik B

VWL B [1
Rechtswis¬
senschaft A
Statistik A

Wlrtschafts-
engltsch

Rechtswis-
)senschaft B

Statistik B

l1Dle Einführung in die VWL ist verbindlich für Studierende der Studienrichtung VWL (Bestandteil der Prüfung In "Grundzüge der VWL B")
Für Studierende der Studienrichtungen BWL ist die "Einführung In die VWL"nicht verbindlich, wird aber empfohlen, da die Inhalte dieser Ver¬
anstaltung eine weitere Option in der Prüfung "Grundzüge der VWL B"darstellen und damit die Zahl der Wahlmöglichkeiten erhöhen.



Klausuren
BWLA
Statistik

Mathemathik

I1 -Einführung in die VWL"ist Bestandteil der Prüfung in VWL 8

BWL B VWL B

Wilisch Europarecht
af
ts Span B

Pf Englisch A
iv
st
re
c
ht

Englisch B
(Wi -antf)
Franz. A /
Span A

»■ tiniumung in uie ™--------- -

225ÄS^^
sind alternativ entweder für Französisch oder für Spanisch zu erwerben



Grundstudium Integrierter SG Wirtschaftswissenschaften, D II "Wipäd"
STUDIENPLAN

Wirtschaftspädagogik
- Wirtschaftswissenschaftliche Fächer -

Fächer 1. Sem. 2. Sem. 3. Sem. 4. Sem. Bonuspunkte

Grundlage der Betriebswirtschaftslehre A (6 SWS)

Einfuhrung in die BWL
Beschaffung und Produktion
Marketing
Buchführung und Jahrcsabschluss
Steuern

Grundlage der Betriebswirtschaftslehre B (6 SWS)
Menschliche Arbeit im Betncb
Kosten- und Leistungsrcchnung
Investition
Finanzierung

1
1
1
2
1

2
2
1
1

6

6

Grundlage der Volkswirtschaftslehre A (6 SWS)
MikroÖkonomie A
Makroökonomie A

Grundlage der Volkswirtschaftslehre B (6 SWS)
Mikroökonomic B
Makroökonomie B

3
3

3
3

6

6

Grundlage der Wirtschaftsinformatik (6 SWS)

Einfuhrung in die Wirtschaftsinformatik A
Einfuhrung in die Wirtschaftsinformatik B
Praktikum Wirtschaftsinformatik

2
2
2

6

Grundlage der Rechtswissenschaft (8 SWS)

Grundzüge der Rechtswissenschaft A
Grundzüge der Rechtswissenschaft B

4
4

8

Statistik (8 SWS)
Statistik A
Statistik ROuUloLläVXJ

4
4

8

Mathematik (10 SWS)

Mathematik A
Mathematik B

6
4

10

Wirt*rhaftK*nolUrh IJ KW\\r* i/i.>Cfiuyi.>tr^i^fiütfT ( f itrVi.iJ

Wirtschftsenglisch 1
Wirtschaftsenglisch II

2
2

A*

Summe SWS (Bonuspunkte) 60 : 18 18 16 8 60

Klausuren BWLA
Wirtschafts-
tnfcymatik

Mathematik A

BWL B
VWLA

Mathematik B

VWLB
Recht» Wis¬
senschaft A
Statistik A

Wlrtschafts-
engUsch

Rechtawts
tsenschaft B
Statistik B



Grundstudium integrierter SG Wirtschaftswissenschaften, D II "Wipäd"
STUDIENPLAN

Wirtschaftspädagogik
- Fachdidaktische Fächer -

Fächer SWS empf
Semester

Leistungs-
Jnachweis

Bonuspunkte

Wirtschaftspadagogik A:
Erziehungswissenschaften

Pflicht ErziehungswissenschaftenI
(mit Nachweis)

10

2 1

1 LN
im Bereich E

10

Wahlpflichtveranstaltungzu Unterricht und
allgemeine Didaktik (Bereich E)

2 2-3

Wahlpflichtveranstaltungzu Lernen und
Entwicklung (Bereich B)

2 2-3

Wahlbcrcich:

- Erziehung und Bildung (Bereich A) 2 3-4

- Gesellschaftliche Voraussetzungender
Erziehung (Bereich C)

- Institutionen und Organisationsformendes
Bildungswesens(Bereich D)

Pflicht Schulpraktischc Studien als Tages- oder
Blockpraktikum 2

Wirtschaftspädagogik R:

Wirtschaftspadagogik und -didaktik 6 Fachgespräch 6

Pflicht: Einfuhrung in die Fachdidaktik 2 1

Pflicht: Einführung in die Fachmethodik 2 2

Pflicht Grundfragen der Wirtschaftspädagogik
und -didaktik

2 2-4

Summe SWS (Bonuspunkte) : 16 16



Anhang 2: Tabellen der Bonuspunkte und der mindestens zu erbringenden
Prüfungsleistungen im Hauptstudium

International Business Studies
(Kurzzeitstudium bzw. 1. Stufe des zweistufigen Langzeitstudiums)

Prüfungsfächer Veranstaltungsart und -umfang
Bonus¬
punkte

1 Allf> Ht'tri«'h^wirtsrhsftslphr(*1- »1lEi 1ß\.11IvUj TTII 13^IIBII31C1II V V; Ü, S; V/Ü, 6 SWS 16i"

2. Allg. Volkswirtschaftslehre V; Ü; S, V/0, 6 SWS 6

3. Spez. Betriebswirtschaftslehre V; Ü, S, V/Ü, mindestens 10 SWS 10

4. Erster Sprachbereich V; Ü, S, V/Ü, mindestens 10 SWS 10

5. Zweiter Sprachbereich V; U; S; V/U, mindestens 10 SWS 10

Facherpool V, Ü,S, V/Ü, 6 SWS aus 3.-5. ]6

Summe der Bonuspunkte aus
veranstaltungsbezogcnen Prüfungsleistungen: 48

Seminare (zusitzl. Bonuspunkte) 2-4 Seminare aus 1.-5.
(höchstens 1 Seminar je Fach)

]4*>

Diplomarbeit 3 Monate 16

Gesamtsumme: 68*)

) Vom dritten Seminar an erhohen sich die Zahlen für die zusätzlichen Bonuspunkte entsprechend jeweils um zwei Bonuspunkte

International Business Studies
(zweite Stufe des Langzeltstudiums nach Abschluß des Kurzzeitstudiums)

Prüfungsfächer Veranstaltungsart und -umfang
Bonus¬
punkte

1. Mathematik B V/Ü, 4 SWS )4
2. Statistik B V/Ü, 4 SWS 4

3. Spez. Betriebswirtschaftslehre V; Ü; S; V/Ü, 10 SWS 10

4. Allg. Volkswirtschaftslehre V; Ü; S, V/Ü, 4 SWS 4

5. Sprach- und Kulturwissenschaften V; U; S; V/U, 12 SWS 12

Summe der Bonuspunkte aus
veranstaltungsbeiogenen Prüfungsleistungen: 34

Seminare (zusitzl. Bonuspunkte) 2-3 Seminare aus 3.-5.;
davon mindestens 2 Seminare aus 5.

]4*>

Gesamtsumme: 38")

Bei drei Semineren erhöht seh die Zahl für die zusätzlichen Bonuspunkte um zwei Bonuspunkte



Betriebswirtschaftslehre

Prüfungsfächer Veranstaltungsart und -umfang
Bonus¬
punkte

1. Allg. Betriebswirtschaftslehre V, Ü, S, V/Ü, mindestens 10 SWS |I0

2. Allg. Volkswirtschaftslehre V, Ü; S; V/Ü, mindestens 10 SWS 10

3. Spez. Betriebswirtschaftslehre V; U; S; V/U, mindestens 12 SWS 12

4. Wirtschaftsinformatik V; U. S, V/U, mindestens 8 SWS 8

S. Wahlpflichtfach V; U; S, V/U. 8 SWS 8

Fächerpool V; Ü; S. V/Ü, 8 SWS aus 1 -4 1«
Summe der Bonuspunkte aus

veranstaltungsbezogenen Prüfungsleistungen: 56

Seminare (zusatzl. Bonuspunkte) 2-4 Seminare aus 1-5
(höchstens 1 Seminar je Fach)

4*»

Diplomarbeit 4 Monate 20

Gesamtsumme: 80*»

Vom dritten Seminar an erhöhen sich die Zahlen für die zusätzlichen Bonuspunkte entsprechend jeweils um zwei Bonuspunkte

Volkswirtschaftslehre

Prüfungsfacher Veranstaltungsart und -umfang
Bonus¬
punkte

1. Volkswirtschaftstheorie V; Ü; S; V/Ü, mindestens 10 SWS 10

2. Volkswirtschaftspolitik V, U; S; V/U, mindestens 10 SWS 10

3. Finanzwissenschaft V, U; S; V/U, mindestens 10 SWS ~ iö
4. Allg. Betriebswirtschaftslehre V; U; S;V/U, 10 SWS iö
5. Wahlpflichtfach V; U; S, V/U, 8 SWS 8

Ficherpool V. Ü; S. V/Ü, 8 SWS aus 1.-3 1«
Summe der Honuspunkte aus

veranstaltungsbezogenen PrOfungsleistungen: 56

Seminare (zusltzl. Bonuspunkte) 3-4 Seminare aus 1-5
(höchstens 1 Seminar je Fach)

|6*>

Diplomarbeit 4 Monate 20

Gesamtsumme: 82

*) Vom dritten Seminar an erhöhen steh die Zahlen für die zusätzlichen Bonuspunkte entsprechend jeweils um zwei Bonuspunkte



Wirtschaftspädagogik

Prüfungsfächer Veranstaltungsart und -umfang
Bonus¬
punkte

1. WirtschaftspÄdagogik V; Ü, S, V/Ü, 18 SWS 118I 1"

2. Allg. Betriebswirtschaftslehre V; Ü; S. V/Ü, mindestens 10 SWS 10

3. Allg. Volkswirtschaftslehre V, Ü, S, V/0, mindestens 10 SWS 10

4. Spez. Wirtschaftslehre 1 V, Ü; S, V/Ü, mindestens 10 SWS 10

5. Spei. Wirtschaftslehre II V; Ü; S; V/Ü, mindestens 10 SWS 10

Ficherpool V; Ü;S,V/Ü, 10 SWS aus 2-5 ]10

Summe der Bonuspunkte aus veranstaltungsbewgenen
Prüfungsleistungen: 68

Seminare (zusitzl. Bonuspunkte) 1 Seminar aus 1 , 1 Seminar aus 4 , 1 Seminar aus 5. ]6

Diplomarbeit 4 Monate 20

Fachpraktische Ausbildung
(Betriebspraktikum)

6 Monate
(erforderlich für die Anerkennung Lehramt Sek. II)

Gesamtsumme: 94


	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]

